
Elektronischer Rechtsverkehr (ERV) 

Der elektronische Rechtsverkehr ist bei sämtlichen ordentlichen Gerichten und 

Staatsanwaltschaften der bayerischen Justiz in Verfahren nach der Zivilprozessordnung, 

nach dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen, in Angelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit sowie im Bereich der Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren 

flächendeckend eröffnet. 

 

Formbedürftige Erklärungen können auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht 

werden  

• mittels eines besonderen elektronischen Postfachs 

• über das Formular zur Einreichung elektronischer 

Dokumente: https://formularserver-

bp.bayern.de/intelliform/forms/bayernportal/bayernportal/Ministerien/stmj/rechtssi

chere_dateiuebermittlung/index?caller=26110345165 

Weiterführende Informationen zur elektronischen Kommunikation mit der Justiz finden Sie 

auf der Internetseite des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz 

unter https://www.justiz.bayern.de/ejustice/eRV. 
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